
Kanton St.Gallen      
Baudepartement 

Amt für Wasser und Energie       
 

Gebühren bei Wasserkältenutzung, ab Mai 2020 

 

Wasserzins bei Wassernutzungen für Kühlzwecke 
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Rückgabe 
 ins Gewässer 

(2), (3) 

8 Rp./m3 8 Rp./m3  

ja nein 

Rückgabe  
ins Grundwasser 

8 Rp./m3 8 Rp./m3 

ja nein 

 
 

Vorgaben bezüglich Menge und Ort der Rückgabe 
- Das genutzte Grundwasser ist chemisch unverändert und grundsätzlich in den gleichen 

Grundwasserleiter zurückzuleiten, aus dem es entnommen wurde.  
-  Die Einleitung des Grundwassers in ein Oberflächengewässer ist nur in Ausnahmefällen zulässig und 

bedarf einer entsprechende Bewilligung des Kantons (AWE, ANJF, ev. TBA).  
- Die zusätzliche Verwendung des Grundwassers als Brauchwasser bedarf einer Konzession des 

Baudepartementes bzw. einer Bewilligung des AWE. 
- Bei grossen Bezugsmengen (z.B. ab 1‘000 l/min) oder bei absehbaren Nutzungskonflikten ist i.d.R. 

eine vorgängige Modellierung bzw. Berechnung der Auswirkungen erforderlich. 
 

Vorgaben bezüglich der Temperaturveränderungen 
- Die Temperatur des Grundwassers darf durch Wärmeeintrag oder –entzug gegenüber dem natürlichen 

Zustand um höchstens 3 °C verändert werden (vgl. Anhang 2 Ziff. 21 Abs. 3 Gewässerschutzverordnung).     
- Generell ist beim Wärmetauscher eine Temperaturdifferenz T von max. 3 °C zulässig. Bei Anlagen, die 

weniger als 2ʹ500 Std. je Jahr in Betrieb sind, darf T max. 4 °C betragen. 
- Grössere Temperaturdifferenzen erfordern zusätzliche Abklärungen (z.B. Modellierung) und ein 

entsprechendes Überwachungsprogramm. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Vorgaben bezüglich Menge und Ort der Rückgabe 
- Das genutzte Wasser ist chemisch unverändert und in der Regel in das gleiche Fliessgewässer 

zurückzuleiten.  
-  Die zusätzliche Verwendung als Brauchwasser bedarf einer Konzession des Baudepartementes oder 

der Bewilligung des Kantons (AWE, ANJF). 
 

Vorgaben bezüglich Temperaturveränderungen 
- Grundsätzlich gelten die Anforderungen gemäss Anhang 3.3. Gewässerschutzverordnung.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 Mengenmässige Bedingungen und Ort der Rückgabe 
-  Das Wasser ist chemisch unverändert wieder in den See zurückzuleiten. 
-  Die zusätzliche Verwendung als Brauchwasser bedarf einer entsprechenden Konzession des 

Baudepartemetes oder der Bewilligung des Kantons (AWE, ANJF). 
 

Bedingungen Rückgabe 
- Bei kleineren Seen wird nach Anhang 3.3 Gewässerschutzverordnung beurteilt (siehe auch 

Fliessgewässer). 
- Für den Bodensee erfolgt die Beurteilung nach den Bodenseerichtlinien Kapitel 5. Vorhaben am 

Walensee oder am Zürich-Obersee werden individuell beurteilt. 

dfs 

  
 
 
 

Fliessgewässer (2) 

Grundwasser (1) 

Seen (3) 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983281/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983281/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983281/index.html
http://www.igkb.org/fileadmin/user_upload/dokumente/publikationen/vorschriften/Bodensee-Richtlinien_2005_2015.pdf

